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Ro Z7.M s nksg s, se» io Sepk. r8v4.

Jeserische wöchentliche
Anzeigen und Nachrichten.

Beförderung.
SerenißimaeHochfürstliche Durchlaucht

haben per Rescripr . d. d - 2yAug . d I gnä¬
digst geruhet , dem ConsistorialpedellenRe,
ling die Geschäfte eines Registrators beym
hiesigen EansistorionkchstFührung der Spor¬
telkasse , unter Beybehalttlng seiner Fun.
ktionen als Consistorialpedell » huldreichst
gu irbertrazen , und ist derselbe dazu gehö¬
rig verpflichtet worden. Jever d z Sep-
temb . 1804.

Aus Rußifih - Kaiser ! . Consistono.
Gericktl - Pvocl-

r Es wird hierdurch bekannt gemacht,
die seit 1699 bestandene Artikel des Land'
amtS,nemlich der Schuster, der Schneider
der Schmiede , der Kuper der Zimmer-
leute auf Ansuchen der Landschaft , von Se.
reniss. Hochsürstl . Durch !, wiederum gnä¬
digst bestätiget worden seyn. Sigill . Je¬
ver den 29 Aug . 1804.

Aus der Regierung,
r Es soll die Erdarboir und Winterbe-

stickung an der hohenkircher und förnnger-
flachen Loßirung, am rg . dieses des Nach¬
mittags um 2 Ukr an Ort und Stelle min-
destannchmendöffentlich verdungen weiden,
daher die Liebhaber zu dieser 'Arbeit sich ge¬
dachten Tages und Stunde daselbst einfin¬
de » , die Bedingungen vernehmen, abzie-
hcn , und den Befinden nach den Zuschläge
gewärtigen können. Wornach Sigill Je¬
ver den 7. Sept 1304

Aus der Negierung
Z ES sollen eichen Enden von verschie¬

dener Lange und Dicke auch Abgänge von
rannen Balken uud Sparren öffentlich
»erkauft « erden . Die Liebhaber können

sich am Donnerstage den lzSept . Nach-
mittags um r Uhr in Upjever emffnden,
und die VergantungsOrdnung gemäß kM>
sen . Jever , aus der Cammer de » r Sehr.
r8<>4 - .

4 Es wird hiemit uachrichtlsch bekannt
gemacht , daß in diesem Herbste zo Stück
Schweine indem Upjeverschen Forste getrie¬
ben werden kennen um mit Eichen und Bü<
chen gemästet zu werden , und man sich deshalb
an den Förster Pflugmachen wenden können.
Es wird aber das eigenmächtige Eichensam¬
meln uud Nüßepflucken in dem Forste wo¬
durch dem Holze , besonders den Haseln
Stauden Schaden zugefüged wird, beU
5 Gfl . Brüche resp . dem Befinden nach kör'
peritcher Strafe hiemit »erboten , und wer»
den die Aelrern und Vormünder bay eigener
Verantwortung hiemltangewieftn. dieses ih,
ren Kindernund Pflegbefohlnen gehörig be¬
kannt zu machen und einzufchärfeu Wornach.
Stgl . Jever am 7 Septbr 1824

5 Wann auf gesuchten und erhal¬
tenen Militair Consens der Verkauf der
vor, der verstorbenen Frau Hauptmann- -
in Zitzler nachgelassenen Sachen , bestehend
in Leinenzeug , Silber , FrauenkleidungSffü-
ken, einer goldenen Uhrund sonstigen zur»
Vorschein knnmenden Sachen erkanntwor¬
den ; so wird solches hierdurch bekannt ge¬
macht , und können dienejigea , welchevon
diesen Sachen zu erstehen Willens sind , stch
am I2ten dieses Nachmittags um I Uhr
in des Hern Ober - Lientenaut von Fumetti
Behausung einfindenund der Bergantuxgs»
ordnug gemäß kaufen . Wornach re . Sigl.
Jever d. ? Eeprbr. ig-' g-

Ans dem Militair Gericht.



— P oS - ,Ordnung.
deiner Majestät des Kaystrs von ganz Rußland zur Regierur
aUergnädrcrft verordnte Präsident , Vicepräsident / Räche und Asstfsoreö . Lügeir hierdurch zu

Lürsim und LcnidesaÜ -iurnlstrarorinper Rescriprmn d . d . Jever d . i May -. d ' I . gnädigst Mrt . j
dels auch zur Bequemlichkeit und Sicherheit deo Publicums jv nützliche postansialten auf einen

Postanit errichten , zu lwsserr , auch wegen Einrichtung desselben folgendes zu verordnen und zu l

r ) Alle verfisgelte oder verschloßene Briefe , wohin die zugenäheien gehören , imglel
'
chen gedruckte Sm

. cher gerechnet werden ! gehören zur Post.
! 2) Dlesemnach muß ein jeder stme Briefe , oder Pakete der Ordnung gemäß auf das Postamt abgsbsn uni

i den Briefträger ins Haus gebracht werden , und darf sich Niemand in der Stadt oder Vorstadt unterfangen,
'
zur Post gehörige Sachen anzunehmen, . oder ihnen solche zuzuftollrn odsrzltstellsn zu laßen bey io Rchl . Straf,

von welchen Stlafgeldem der Angeber die Hälfte zu genießen hat.
z ) Diejenigen , welche sich von de» Postillions , oder laudbcchen gebrauchen lastenmögten , einige Briefe,

besonders Nehenablager in ihren Häusern zu halten , verfallen in » o Rth ! Strafe.

4 ) Verbleibet jedem Einwohner nach wie vor die Freyheit feine Briese rc . durch Expressen oder eigens 2

gelassen die Briefe eines andern mit beyznfchließen „ jedoch mit Vermeidung alles - Misbrauchs , und fo> dc

oder. Voiheselbst , darf keine zurPost gehörige Briefs rc . sammlen und für andere mitnehmen und zwar bey

solche zu befördern angenommen hat.
5 ) Eben st bleibet es jedennann erlaubt , Brief ? und Handvakete aus Gefälligkeit und umsonst mi'kzunel

,^ khan zu haben z st zahlen sowohl Diejenigen , welche selbige etwas zurPost gehöriges mitgeben . als die j
6) Nach jedesmaliger Ankunft der Post maß jede Scöhrung der Postexpedirion gänzlich unterbleiben . unt

. Pakece und Zeinuigeii vinstnden , such alles unschicklichen iärmenS und ungssttteten Betragens bey Vermeidr

7.) Niemand darf sich unterstehen während der Expedition in das Postcomtoir einzudringen , sondern ein j

8 ) ?llle mit der Post zu versendende Briese , Paktte und Gelder mäßen an - denen von dem Postamte d

werden . Die später geliefert rvrrdende Briefe re . werden ohne weitere Remonstrationen auf Gefahr des Abj

9) Alleä Porto muß sofort baar bezahlet werden , indem aller Credit auf Porto gänzlich hinwegfallt , u

10 ) Wenn Briefe und. Sachen an Persthnen im lande addreßiiet sind welche nicht in den,Dörfern,

soist das Postamt schuldig in dem zunächst gelegenen Dorfe jemand zum Postwärter zu bestellen , der für die
wenn dem Absender an der schleunigsn Bestellung . bestnderS gelegen ist ; so hat derselbe solches auf dem Briefe

steu Dorfemus durch einen Erprejstn sofort au die Behörde richtig besorget werden wird , wofür aber außer d

Häuser besonders bezahlet werden muß.
Lg ) Wenn jemand über dis von ihm zur Post gelieferte Gelder , Briefe re. einen Postfchein zu haben ver!

welcher Schein aber nicht länger als - ein Jahr nach der Ausstellung gültig ist.
Die Briefe woraufdas Franko durchgestrichen ist , werden nicht anders als Franko angenommen,

i z ) Ein auf die Post gegebener Brief wird an unbekannte Persohnen nicht anders als gegen Vorzeigun

Nach welcher Höchsten Verordnung und angehüngten Taxe sich also das hiesige Kaiserliche Postaml

Signatum Jever den ' alsten August 1804 , -
Seiner NNrjestatoes

" Raysers^vou^ anz.. Rußland zur Regierung in dev Russisch V

Präsident , Räche und Assessores.
(L- s ) von Kalirsch. Zürichs ' Mamikholt . Jttig-



ErbherrschaftJeverimmgin , .
rch zu rvr.ßru, rv .rö nr .ipeu Scremssmia Hschsmi stlicheDurchiaucht unstttgnädrgste
st gut gestruden , öle dein gettremeü lVesen zur Beförderung des Handels und N >.rir»
f einen regulären Lustfttzer; ^ und des Endes in der Stadr Jever ein ordentliches
nd zu befehlen gnädigst g-eruher haöen.
?te Sachen , Gelder und kleine Haudpaket «, wozu auch dir einzelne ms fand zu schikendeBüi

»ben und die für ihn angekommenene daselbst abholen , über abwarten , bis ihn dieselben durch

mgen , von den Postillions , den Landbothen oder deren Gehülfen einige Briefe oder sonstige
. Strafe für jeden Brief oder jedes Paket so jemand dergestallr empfangen oder abgesandt hat,

Briefe , Pakete oder sonst zur Post gehörige Sachen zu sammen und auszutheilen , oder-

Post - Taxe.

Für sie LanSborhen Poftin Ssr.

Xufiiscb Laiserlrcben Lrb --

herrsthafk Jever.

i . Brief - Taxe.

stgens Vothsn zu versenderr , ohne an das Postamt gebunden zu feyn , auch wird ihm nach»
o fs , daß solches nicht etwa in eiw Nebenlager ausarte bey io Rthir . Strafe . Der Expresse
)ar bey ebengedachker Bräche . sowohl für denjenigen dem solche gehören , als dem der

ffür jeden einzelne» nicht über
ttoth schwere » Brief innerhalb

dir ganzen Herrschaft Jever , auch
an dis entlegensten Ocrter dersel¬
ben wohin das Post - Amt Lochen

'halt ; als ; Horummersiel , Minsen,
Heppent rc . — ix Stüber.

m'
kzunehmeu und zu besorgen Würden sie aber überstlhret es für Geld oder Tekdeswrrth

ils die stlches übernommen haben , das zehnfache Postgeld zur Postkasse,
en . und haben alle Diejenigen , welche sich in dem Posthause zur Abforderung der Briefe,

ermeidung nachdrücklicher Bestrafung zu enthalten.
ern ein jeder der bey der Post zu thun hat muß seine Abfertigung vor dem Fenster nehmen,
iamte demnächst näher zrr bestimmenden Tagen eine Stunde vor Abgang der Post eingelirfert
des Absenders bis zur folgenden Post zurück geleget.
llt , und ohne baare Bezahlung nicht das geringste angenommen oder verabfolget wird»

lrfern , sondern in davon - abgelegenen Hausern wohnen wohin die Dothen nicht gehen können-

für die möglichst geschwinde und richtige Besorgung derselben vorzügliche Sorge trägst , und

> Briefe ausdrücklich zu bemerken , da denn ein solcher recommendirter Briefw . von dem näch,
außer dem - taxmäßigen Ports das Expresstnkohw mit 6 bis 8 grot nach Entlsgenheit der

den verlanget , ft> ist das Postamt schuldig solchen gegen Erlegung , der Gebühren auszustellen,

u . Geld - Taxe.

Mit Geld beschwerte Briefe
bezahlen.

va» i bis 2.5 E Gold - r Ttbr.
— 25 — z -E ' - 3 Htbr.
— 50 — « » 4L Stbc
— 75 — rcx-E - - ü Stvr.
and so » eiler nach Proportion.

Für Geld , Wechseloder sonstige
Sachen vou Werth wird außerdem,
auögezogvnen Porto noch r Stbr.
für daS notiren bezahlt.

^ ür jede Psstquitung « » 6 Stbr.

mmen.
wzeigung des Pettschasts zurück gegebene
Postamt « st wie überhaupt Jedermänniglich aufkirS genaueste zu achten hak.

lisch Bmyferl . Erbherrschaft Jever attergnädigst veryrdnere Präsident , Vice-

Büchse und kleine Handpakcte
tozahlen uach.Nerhaltniß , das dop¬
pelte oder dreyfache Porto.

Jever den 21 August iSog.
Russisch Kapstrtiche Negjrung,

ttig . von Honrichs. Müller.



Post - . Ordnung.
Majestät des Kaysers von ,

aUergnädigst verordne Präsident , Picepräsideics, Rache
^Fürstin und LMidesakrümstraronnperRescrrplrlin d. d. Jever d. i May . d - I . gnädigst cprt gestruden , die denigettremen Wesen zur Beforö « -ung des Handelvund ^Pan¬

dels a« ch zur Bequemlichkerrund Sicherheit deo Publicunrö so nützlichepostaiistalcenauf einen regulären Lus setzen -̂ und des Endes in der Sradr Ievsr ein ordentliches

wozu auch di^ emzelne ms Land zu schikendeBä-postanw errichten, zu laßen , auch wegen Einrichtung desselben folgendes zu verordnen und zu befehlen gnädigst geruher ha ^en.
i ) Alle verfisgelte oder verfthloßene Briefe , wohin die zugenäheren gehören , imgleichen gedruckte Sachen, Gelder und kleine Handpakek -r,

, cher gerechnet werden ! gehören zur Post.
, 2) Dlesemnach muß ein jeder seine Briefe, oder Pakete der Ordnung gemäß auf das Postamt abgsben und die für ihn angekommenene daselbst abholen , über abwarten , bis ihn dieselben durch

chen Briefträger ins Haus gebracht werden , und darf sch Niemandin der Stadt oder Vorstadtunterfangen , von den Postillions , den Landbothen Oder deren Gehüsten einige Briefe oder sonstige
' zur Post gehörige Sachenanzwiehmen , oderihneu solche zuzuftollen oderzustellen zu laßenbey Io Rrhl. Strafe für jeden Brief oder jedes Paket sojemarrd dergestallt empfangen oder abgesandt hat,

von welchen Strafgeldern der Angeber die Hästte zu genießen hat.
z) Diejenigen , welche sich von de» Postillions , oder iaudbcchen gebrauchen lassenmögten , einige Briefe , Pakete oder sonst zur PostgehörigeSachen zu sammlen und auszutheilen ^ oder

besonders Nebenablager in ihren Hausern zu halten , verfallen in « v Rth ! Strafe.
4) Verbleibet jedem Einwohner nach wie vor die Freiheit feine Briefe rc . durch Expresse,

Post - Taxe.
Für vie LauSbochcn poffin vsr.

Xafiisck Laiserltchen Erb-
Herrschaft Jever.

1 . Brief - Taxe.

ffür jeden einzelne» nicht über
lkoth schwere » Brief innerhalb

der ganzenHerrschaft Jever , auch
an dir entlegenstenOerier dersü-

stn oder eigens Vsthen zu versenden - , ohne ' an daS Postamt gebunden zu seyn , auch wird ihm nach». ^ „ ummrrsiel, Minsen,
gelassen die Briefe eines andern mit beyzufchließeu jedoch mit Vermeidungaller» Misbraucys, und so -, daß solches nicht etwa in eiw Nebenlager ausarte bey ro Rthlr . Strafe . Der Expreße Heppent

'
rc . — iL Stüber,

oder- Bocheselbst, darf kerne zurPost gehörige Brief- rc . sammlen und für ander « mitnehmen und zwar bry ebengedachker Bräche . sowohl für denjenigen dem solche gehören, als dem der

solchem befördern angenommen hat. . . — —' . . . . < . Würden sie aber ubersthret es für Geld oder Geldeöwrrth

Pakece und Zerrungen vinstnden , sich alles rinschicklichen
Abforderung der Briefe,

n. Geld - Taxe.

7.) Niemand darf sich ruiterstehen während der Expedition in das Postconttoir einzudrmgen , sondern ein jeder der bey der Post zu thun hat muß seine Abfertigung vok dem Fenster nehmen.

8) Alle mit der Post zu versendende Briese , Pakewund Gelder mäßen an- denen von dem Postamtedemnächst naher zu bestimmenden Tageneine Stunde vor Abgang der Post eingelirferk

werden. Die später geliefert rverdende Briefe re . werden ohne weitere Remonstrationen auf Gefahr des Absenders bis zur folgenden Post zurück geleget.

9.) Alles Porto muß sofort baar bezahlet werden , indem aller Credit auf Porto gänzlich hinwegfällt , und ohne baare Bezahlung nicht das geringste angenommen- oder verabfolget wird.

10 ) Wenn Briefe und Sachen an Persohnen im Lande addreßiiet sind welche nicht in den, Dörfern , sondern in davon - abgelegenen Hausern wohnen wohin dieBolhen nicht gehen können'

so ist das Postamt schuldig in dem zunächst gelegenen Dorfe jemand zum Postwärter zu bestellen, der für die möglichst geschwinde und richtige Besorgung derselben vorzügliche Sorge trägst, und

wenn dem Absender an der schleunigen Bestellungbesonders gelegen ist ; so hat derselbe solches auf dem Briefe ausdrücklich zu bemerken, Sa denn ein solcher recommendirter Briefw . von dem näch,

sten Dcrsewusdurch einen- Erpr -.-jstn sofort cm die Behörde richtig besorget werden wird , wofür aber außer dem- taxmäßigen Porto das Expressenlohw mit 6 bis 8 grok nach Entlsgeuheitder

Häuser besonders bezahlet werden muß.
- L i) Wenn jemand über die von ihm zur Post gelieferte Gelder, Briefe w. einen Postfchein zu- haben verlanget, st ist das Postamt schuldig solchen gegen Erlegung, der Gebuhten auszustellen,

welcher Schein aber nicht länger als - ein Jahr nach der Ausstellung gültig ist.
Die Briefe woranfdas Franko durchgestrichen ist , werden nicht anders als Franko angenommen.

i z ) Ein auf die Post gegebener Brief wird an unbekannte Persohne » nicht anders als gegen Vorzeigungdes Pettfchafrszurück gegeben;
Nach welcher Höchsten Verordnung, und angehüngten Taxe sich - also das hiesige Kaiserliche Postamt . st wie überhaupt Jedermänniglichauf düs genauest « zu achten hak.

Signcstum Jever den ' 2isten August 1804. . .
Seiner NAijestatoes

' ^ yserö
' W 'Hanz . Rußland zur Regierung in der Russisch Rayserl . Erbherrschaft Jever allergnädigst verordnere Präsident , vice-

Präsident Räche und Afsessores.
(L- 4) von Kali! sch. Fmichr - MamiSholt. Zttig - von Honrichs . Müller.

Mit Gelb beschwerte Briefe
bezahlen.

vs» i bis 25 E Gold - 2 Stbr.
— 25 — zw-E ' ^ 3 ^ tbr.
— So — 75^ « , 4L Stbc
— 7§ — iooE - - ü Stör,
and so » euer nach Proportion.

Für Selb , Wechsel oder sonstige
Sachen von Werthwird außerdem,
ausgezogvnen Porto noch r Stbr.
für daS notiren bejahlt.

Hür jede Postquitung « - 6 Stbr.

Buch»«- und kleine Handpakcte
tozahlen uach .Buhättniß , dasdop--
pelte oder dreyfache Porto.

Jever den 21 August 1804.
Nustisch Xayftrtiche Negjrung,



ll!

, . VI
ü ssj

Edlctak Citati'on . > >
Sr Majestät deSKaysers vonganzLkuß'

'land Wir zsm Eonsistorio in der Erbherr¬
schaft Jever allergnädigst verardnete Prä¬
sident Räche und AssefforeS , füge « dir,
Hinrich Eden Dirks , hiedurch zu w -ffen,
was « aßen Uns deine Ehefrau , AnwaEii-
sabech D̂irks gebohrne Haß durch eine
wieder dich beh Uns vorgebrachteDefertions
« ad respt. Ehescheidungsklageunterthäuigst
zu vernehmen gegeben , gestalten duHin-
iftch Eden Dirks sie, deine Ehefrau , Anna
Elisabeth Dirks gebohrne Haß , böslich ver¬
lassen, du ihr auch von dem Orte deines
Aufenthalts so » erugNachricht, gegeben, als
sie solche» angewandter Bemühung unge¬
achtet , auSzuferschen vermögend gewesen,
« itchnterthänigster Bitte , Wir gerührten,
dich desfalls edictaliter zu verabladen , und
im Fass deines LuffexbleibenS in Eonluma-
<ia» wider dich za erkennen, was sich za
« echt gebühret.

Wann nun die gebetene Edictalcitatiou
wider dich erkannt; so citiren and laden Wir
dich hiermit , daß du am Vontage nach
den aaste» Sontag post Trinitatis , wird
sei « der syst « des MonarhS Oktober, Ke»
Wir für den rsten , rten , 3t«n , und letzen
Menchtstermin setzen , oder da derselbe kein

Gerichtstag wäre, den nächst darauf fol¬

genden Montag , frühe io Uhr, vordlest,
grm Kaiserlichen Sonststorch m Person er»

scheinest , auf bemeldeee, von Supplikantin
wieder dich angebrachte Klage , deineBrr»
autwortang , da du einig« zu haben vermei«

riest vorbringest, « nt> darausrechtliche Ent«
fcheidnna gewärtigest ; mit der ausdrükli«
chen und ernstlichen Vorwarnung , du er,
scheinest sodann »der nicht, daß dennoch
in der Defertions - und reis Eheschei-
siungssache , auf dein ungehorsames Aus.
senbieibeu, verfahre« « erde, und in Contu,
« cacia« wieder dich .ergehen falle « aS sich
zu .Recht gebühret. Wornach du dich zu
Achten . Gegeben Jever d . z Seprb . 1X24.

AuS Russisch» Kaiserlichem Conststoria
hieselbst.

V-rsiearvnze«.
r Die verivitlwetL Krau Hofrachin

Voßdspp , ist »ntschlvssenr

r) ihren vor dein Waagerchor gelegenenvon ihr bis hiezu selbst benutzten Garte«,mit dem darin stehenden Häuft und Gi» 2,sodann
2 ) ihr in der .Wangerfiraßc gclegcs vo»1>es wepland Schusteramt - meisterS Harde >Wituve bis hiezu bewohntes Haus nebst ^

Scheune , aus drey May 1805 sngchcude -
Jahr « zuverhcuren . Horrrrluftige zu dem « - .'new. oder andern , wollen sich Dienstag -,als den ist . Eept . Nachmittags 5 Uhr , tg
Franz k- uz Behausung in der Waagestraße i
«Infinden , die Condition«» daselbst , oder
auch vorher bey der Frau Eigner « , einfthn,und Heurang treffen.

2 Koufmann PeterS will sein neu er¬
bautes in der Neuenstrasse hieselbst stehen¬
de » Hauß auskünftigen Sonnabevd d , 7;
Sept . auf sechs May - Lc-z anfaugeilde
Jahre verheuern , und können sich Liebhaber
hieza LeS Nachmittags jum Z Uhr j» der
Wittwr Trouchons Hause einsinden , und
« ach dcnlvorzulegenden bedingungeu Heu¬
ern . Jever.

r Kaufmann Johann Hinrich Valö Er¬
ben Vormünder sind gemistet, ihrer Pupil¬
len Grundstüke ais . <

r das von weil , krblaßer selbst bewohnt
gewesene Haus in der neuen Straße , nebst
dahinter befindlichen Gartengrundl.

2 de« Garten auf der Gast, welcher der
Erblaßer selbst verabnutzet hat

z den Gatten aus der Gast welcher der
Buchbinder Große , ftithero in Heuer ge.
habt,

am nächsten Mittwochen, als den rs Sevt.
in der ArauWittwe Trouchons Behausung
auf einige Zadre zv vorheuern ; Zugleich
werden Diejenige welche an der Bällchen
Maste debilsten, hiermit erinnert binnen 4
Wochen an den Buchhaltenden Vormund
Herr Stegemann bey Vermeidung daß wie»
dstdenfalls zur Klage geschritten wer¬
de, Kalnng zu leisten . Jever d . 7 Scpt 1804-

4 Weyl . Hermann Bories Linder Vor,
« runder sind entschlossen , das ihren Pupil¬
len zugehöriĝ bey Heppens belegene kgnd,
guth groß Grasen , »m Sonuadcnd de»
r ; Sept . Nachmittags um z Uhr . auf ü
Zähren , Map rZ«L anzutreten, öffen.-üch



'?

zii Beteuern , kiebhab «? bklieben sich de»
sagte, , Tages in Christian Buschmann Krug¬
haus « zu Heppens einfiudm . und nach den da»
ftibst liegenden Condmoncn Heurung treffen.

Gelder so zu belegen-
r ^ 75 PupiÜengelder sind sogleich

zinsträaig zu belege «. Wer die erforderliche
Sicherheit Keller,kam, bcp dem Regierungs
Pedellen Popken das « eitere erfahren.

s Am i9 ' D «c d I sind gegen gehörige
Sichsrdeii und zu veraccordirendr Zinsen,
rzo Rkhlr . in Gold aus den Tettenser Ar»
« enmirrrl , zinsriägig zu belegen. Wer da-

zu Belleben hat , melde sich gehörig bey dev
Epecialiiifh etion daselbst oder dev dem Ju»
raten Christian Abraham Christians senior
und Johann FolckerS Carstens . ,

Norifieario « » «.
1 Da wir Unterschriebene die Llnkaßi»

rung und Bcytreibunq der ausstebekchen Ko>
dcrungen in den Advixaturbuchem unsers
weil Vaters des Raths und Advocaten
Lbaden dem Herrn Advocaten Frerichs dem
jüngeren , laut der demselben deshalb aus-
gestellten Vollmacht , übern äsen Habest so
ermangeln wir nicht dieses hierdurch öffent¬
lich bekannt zu machen , und dobep zu be¬
merken ; daß ave Debeoten sich innerhalb
vier Wochen bep dem gedachtem Hr ». Vdo.
Frerichs dem jüngern mit der Zahlung ei«,
finden mäßen , ansonst sofort mit der gericht¬
lichen Beysreidung wider selbige verfahre«
werden wird . Jever dengt Aag . rKog.

2tdv. Fridcrtch Bernhard Thaden. Adv.
Wir . ssen als ' Bevollmächtigter des Herr«
Oocrvlir Thaden in Emden , vr , Georg
Ludwig Thaden.

2 Ich warne einen jeden, flch nicht vvn mir
mit einem Gewehr in den herrschaftliche«
Jagd Revier , als um Jever , Wiefels und
Westrum, außerhalb der ordentliche«
Straße antreffcn zu lasse » , ohne Ansicht»
der Person , werde ich denselben , nachdem
bekannten Jagdcdicre zufolge der Obrigkeit
nach Maßgabe der Mbertretuog zurwillkür-
tichcn Straffe übergebe« Jenes den 2ysten
August , 804 . E Iariz , Forsimetster.

z LS wird denen Schncideramtsmeisterir
hiedurch erinnert , die ihr Amtgeld und Aula»
«e noch feststen in Zeit lgrageznbezahkn, « ».

sonst wirgezwmigenstnd gerkchftltße Hälse
zu suchen . Ulrich G * Düben und
Wilhelm Mällner , als Aeikerleure.

4 : Schon lange war es der Wünsch der
Jev . Schullehrer , daß eine Lelebldliochek.
für sie - ernchtct werde » mögt « , auch ist tie¬
fer Wunsch schon einmal «« diesen Blattern
geäußert und von dem Hrn Pastor Lauts
der Plan dazu vorgelegt worden ; aber —
es blieb stecken. Und doch ist der Nutzen ! so
groß und liegt so deutlich vor Augen , daß
kein Beweis nütbiq ist , Wollt « sich doch
einer von den Pädagoge » Zevcrlands an vra
Spitze stellen und eine so!che ketebiliothek
errichten ! I Lp würbe dadurch nicht allst«
den Schullehrern » sondern auch dem ganze»
Staate nützich werbt «,

5 Ich mache hiermit bekannt daß Nie»
« and avfmetnem Namen ohne baareS Geld,
oder ohne deshalbigen Schein , etwas ver»
»dfolge» lassen möge.

Hille « Behrens Auskündsger zu Sil»
,'enstede,
6 Ich verlange je eher je lieber oder um

Michaely einen Gesellen oder Lehrburschen;
wer sich dazu geneigt findet kann sich bey
mir melden . Johann Rievlai , Webermei¬
ster zu Sillenstede,

7 Omwe Peter - Hinerichs Schuster»
meiker zu Sillenstede , verlanget sogleich
vderj um Michaeli einen lehrburschen , wer
hiezu Lust hat Beliebe Lch zu melden.

8 Mittwoch den L Sept hat jemandvow
Stadtskicchhofe bis zum Schkoßthor einen
weißen Tuch mit Kante verlohren , der ehr¬
liche Finder , der thu im Jutelligenz . Com-
totr abllesert . wird Lin E Douceur yer»
stlrochen.

- Line Parttp weis Linken in Stücken
von i6j Ellen , neue Sake , neuen blanken
Thron . Caffebohpen , Cvngotbee und Psef.
ftr «st in kleinen und größeren Parteyeozum
ganz billigen Preis »u bekommen bep de«
Kaufmann Kavgießertn Jever.

io Da meine Frau schon etliche Ander
Unterricht im Blumen mache» giebet z so
will sie noch mehrere aunebmen und selbe die,
fe Kunst kernen , welches hiedurch aozstge-

Iever . Lübben.
ri Meister « ehre»- Verdes hat einig«



Haacken wsblgewoimen Heu , amlHockswe-
ge , zu verkaufen , man melde sich bei ihm.

iL Lchustermsister Harm HiuilchS har
3 Zacken Heu , iu der Wiedei , zum L - rkaus
sichen.

Iobanu Himich Peters Wiriwc , !n
. aßistcntia ihres testamentarischen Bevstan-

des , des Bäckers Anton Georg Wilihelm
Panncbackers ^ ist gesomrrn 4 Matten Moor,
land am Schutzenfelde belegen, am an iAep-
tcwv . in des Gastwirthö Lo chen Behausung,
nach den vor, « legenden Bedingungen, , die
such vorher bcym Ädvskate » Thaden einge?
sehen werden könne » , inEvbpachl auszügehen,

14 Ein Wann ftsr einige Dreizig Jahre
alt , wegen Verlähmung verwichenen Wln-

' der im hiesige» K.rauckenhause gewesen und
sich nun im neuem Armcnhqnse befindet,
wünschtt .seines beß̂ r » Fortkommens wegen,
Lev einem Gchiisteranttmeister in hiesiger
Siadr oder int Lande in die Lehre zu treten,
da er sich bereits einige Fertigkeit im Schu.
machen ' env?rhen , ss kö/inen sich diejenigen
so ihn « »nehmen wollen mit dem ersten beh
mir melde» und wegen das Lehrgeld accor-
Viren .. . . . C . Jäger , Armcnvaler.

15 Am 2Y Mav d . J . .ist in Kremen in der
ReUstLdt im Osvabkückschen Wappen , ein
Hacken in Matten/ , gem . v . L '

. s 174 - einem
Fuhrmann nach Lchgen , zu vertgdon . zuge-
schickt Zn diesem Packen befände,1 sich zwey
kleine Pakgen wovon .das eine 220.
und das andere M l .. 174 . gemerkt ist . Die¬
ser Fuhr manu indeZon kann sich nicht « in.
net,, . diesin Packen ausMladen , z » haben,,
vielmehr vennuthct derssihe,, daß,ein an¬
derer Fuhrmann , welcher Frachtgüter auf
einen andern Ort Maden , ohne Kmwlßea
solchen nrltgenommen habe . Es wird,daher
ei» Iekerv dem dieser Packen ohne Brief
sollte zugekommen fern nrd ihn nicht gehört,

. gibekem , solchen gegen Erlegung der Ausla¬
gen und einigem Werlhe aiigenreWen Dou¬
ceur , de» Kairfinann - N . Heinrich Äinffen
in Jever wieder zuzustellm , . indem dieser
idem -sengen Besitzer , eine,genaue Nach,zcht
.drrjsnigen Maaren , . wclche -in dem Kacken
enthalten sind . mitchcilm , so wie auch de¬
ren Werth genau angeben kann, , damit inan'
darüber gesichert ftp , daß selbige in die.

Hände - des rechtmäßigen Etgemhümcrs
komme.

iü Kcymil sind geschliffene Zremerflurcn
zudcksiiimen. Iever Mcmncr Steinhauer,
. 17 Ich habe heute eine Ladung beste dop7
pelte Laiten rrhssten das Schock 8rE ?Eold.
Rüsiersiehl . Bohlcke , Hergenv.

18 Schfc . Johann Cords Ricklcfs , liegt
gegenwärtig in Amsterdam um Stückgüter,
nach Jcverland zu laden , bittet daher dHrn.
Kaufleiice mit den ersten aufihn zu ordinjrcn.

19 Diejenigen ft vom iZ ÄprilV . I . von
dem gekauften Straßenkcbrig noch keine Ka¬
lling geleistet haben ( da solche beceitsden 6.
July . fällig gewesen ) ersuche Ich , ihren
schülbigcn Betrag nunmchro in Zeit 8jTa.
ge « zu berichtigen . Jever am S. Sept . 18V4.

Cäinnlerer PraeiorluS,

Todesfall.
Nm zten Gept . starb unsere Schwieger¬

mutter des sei . Consistorial Pedelt A . W.
Killcken Witiwe i » 70 Jahre ihres alters,
welches allen Verwandten und Kreundenjhie.
durch angezeigt wir -?. Jever'
I . D - Gwsse . I . A Behrens . A . D . S.

Behrens , geborne Külcken

Nl. a L » f u ge . .
Zu Meyl , Hrn . Jlistjtz Rath Jürgens

Vergantung von Gold , Silber , Kinnen,
Lüpftr

'
, . Mrßing , Linnen , Betten , Tl»

sche , Stühle , Echräncke / Spiegel , eine
silberne Taschennhre , Commoten , Com«
t.oirschränSe, . Buddelev , Canapee , Äup,
serstichc mir -GIas und Rahme , auch aller,
lep Porcellain und Gläser , feines Tffch zeug
ferner Juristische , Mathematische, - Ock«-
nomjfche und andere Bücher und weiter zum
Vorschein kcmmenden Sachen , ist terminus
auf den Montag , als den 7 7wn dieses und
nächstfolgende Tage in wezst . Hrn . Justiz»
Rath Jürgens Ächausuiig in der St , An.
neinisäße bicselbst angc.sttzek worden . Wor-
nach .re. Sigl - Jever , am 7 Ecpt . 1804.

AuS Kapftrliche Regierung.
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